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 Veröffentlicht am 13.09.1989

Norm

StGB §51 Abs3

Rechtssatz

Selbstverständlicher Inhalt jeder eine medizinische Behandlung betre3ende Weisung ist, daß die Dauer der

Behandlung - von Ausnahmefällen abgesehen - von ihrer ärztlicherseits zu beurteilenden Notwendigkeit abhängt.
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